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             Nr. 43 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Schulen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 
Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Regelungen bei deutlich erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, Distan-

zunterricht an Schulen, Verlängerung der Gültigkeit bis 
14.03.2021 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
27 Abs. 1 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (11. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-
siedel i. Fichtelgebirge vom 29.01.2021, Az. 31-5304-Schulen, zu-
letzt geändert am 26.02.2021, wird bis zum 14.03.2021 verlängert. 

 
II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 05.03.2021 in Kraft. 

 
Hinweise: 
 
1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 

8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstr. 16 (Hausadresse) 
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 

 
Hinweis 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 03.03.2021,  
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 
             Nr. 44 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Gz: 41-617/2020 
 

Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-

BO - 
 
Bauantrag Temporäre Bereitstellung einer Containeran-

lage für die Hausaufgaben- und Nachmittags-
betreuung des Kindergartens Sternenzelt 

Grundstück Fl. Nr. 1448/7 
 Gemarkung Wunsiedel 
Bauherr Stadt Wunsiedel 
 Marktplatz 6,95632 Wunsiedel 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 24.02.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 617/2020 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Die Geltungsdauer der Baugenehmigung des Landratsamtes 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 28.08.2013 Gz.: 411 – 159/2013 
wird bis zum  

 
31.07.2022 

 
verlängert. 
 
Im Übrigen bleibt der Baugenehmigungsbescheid vom 28.08.2013 
aufrecht erhalten. 

 
II. Als Antragsteller haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift lau-
tet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge  
(www.landkreis-wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Hinweis: 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 

Wunsiedel, 24.02.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 
             Nr. 45 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kirchenlamitz 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kir-
chenlamitz folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.052.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.384.400 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf    375.800 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(A)   360 v.H. 
    
b) für die Grundstücke 

(B)   360 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer   380 v.H. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.100.000 €  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 15. Februar 2021 Nr. 20 - 
9413 erteilt. 
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III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Kirchenlamitz, Zimmer Nr. 1.5, öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 
GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich. 
 
Kirchenlamitz, den 17. Februar 2021,  
 

Stadt Kirchenlamitz; 
gez. Schwarz, Erster Bürgermeister 

 
 
             Nr. 46 
 
Stadt Marktleuthen 
 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 

Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reini-
gungs- und Sicherungsverordnung) der Stadt Marktleuthen 

 
Vom 24.02.2021 

 
Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 23 Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt die Stadt Markt-
leuthen folgende Verordnung: 

 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Inhalt der Verordnung 
 
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reini-
gungs- und Sicherungs-pflichten auf den öffentlichen Straßen in der 
Stadt Marktleuthen. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 
 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 

öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ih-
ren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 
1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der je-
weiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, 
die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und 
Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Stra-
ße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstrei-
fen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im 
Sinne dieser Verordnung. 

 
(2) Gehbahnen sind 
 

 a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und 
abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere 
Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die 
selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemein-
samen Geh- und Radwege oder 

 
b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, 

die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öf-
fentlichen Straßen  

 
 in einer Breite von einem Meter, gemessen vom begehbaren 

Straßenrand aus. 
 
(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in 

geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut 
ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes 
oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbre-
chen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 Ba-
yStrWG). 

 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, 

öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

 
(2) Insbesondere ist es verboten: 
 

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche o-
der sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten o-
der ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige 
Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

 
b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 

 
c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, 

Behältnisse sowie Eis und Schnee 
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 

lagern, 
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder 

zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden 
können, 

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder 
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten 
oder einzubringen. 

 
(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 
 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 

§ 4 
Reinigungspflicht 

 
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die 

Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grund-
stücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Stra-
ßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Stra-
ßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen 
mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten 
Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlos-
sen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich 
zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf. 

 
(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeich-

nis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird es über 
mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an 
eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar 
erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser 
Straßen. 

 
(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reini-

gen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen 
keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ih-
rem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann. 

 
(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, 

deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, 
soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

 
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die 

Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dau-
ernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes 
nach § 1093 BGB. 

 
§ 5 

Reinigungsarbeiten 
 
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlie-
ger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffent-
lichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungs-
flächen, zu reinigen.  
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Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen 
Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf 
 
a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu 

entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen für 
Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich 
ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den 
Grünstreifen.  
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch 
das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Situation als 
verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen. 

 
b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 

Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst. 

 
c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die 

Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese in-
nerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen. 

 
§ 6 

Reinigungsfläche 
 
(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der 

zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks 
mit dem Straßengrundstück, und 

 
a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnis-

ses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn, 
 

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Ab-
stand von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn, 

 
c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnis-

ses (Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte 
 

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem 
Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus 
senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 
 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede 
öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich 
der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. 

 
§ 7 

Gemeinsame Reinigungspflicht der 
Vorder- und Hinterlieger 

 
(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 

Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie 
bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur 
Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer be-
dienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- 
und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der Reini-
gungsarbeiten) abgeschlossen sind. 

 
(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen 

Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen 
Straße nehmen darf, an die auch das Vorderlieger-grundstück an-
grenzt. 

 
§ 8 

Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei 
Vorder- und Hinterliegern 

 
(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung 

der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung 
zu regeln. 

 
(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- 

oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Rei-
henfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen 
haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der ei-
nander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flä-
chen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass 
die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, 

sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinan-
der stehen, wie die Grundstückflächen. 

 
Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 
§ 9 

Sicherungspflicht 
 
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 

oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 be-
stimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungs-fläche) der öf-
fentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem 
Zustand zu erhalten. 

 
(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die 

Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn die-
se nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind. 

 
§ 10 

Sicherungsarbeiten 
 
(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werk-

tagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 
Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 
mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht 
jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das 
Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen 
oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederho-
len, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

 
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der 

Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanal-einlaufschächte 
und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

 
§ 11 

Sicherungsfläche 
 
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb 

der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 
2 Abs. 2. 

 
(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12 
Befreiung und abweichende Regelungen 

 
(1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 

gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche 
Reinigung besorgt. 

 
(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer 

erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen 
auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Inte-
ressen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet wer-
den kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine 
Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine 
angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde 
auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf 
Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entschei-
dung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden. 

 
§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu ein-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreini-

gen lässt, 
2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht 

erfüllt, 
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3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht recht-
zeitig sichert. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung und Reini-

gung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen im 
Winter vom 08. Oktober 2007 außer Kraft. 

 
Marktleuthen, 24.02.2021, 
 

Stadt Marktleuthen; 
gez. Kaestner; Erste Bürgermeisterin 

 
Anlage zur Straßenreinigungsverordnung 

(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) 
 
Straßenreinigungsverzeichnis 
 
Gruppe A 
(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, 
Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Park-
streifen) 
 
 
Hofer Straße 
Überbruck (Teilstrecke) 
Unterer Markt Ortsdurchfahrt der St 2177 
Marktplatz 
Humboldtstraße 
Wunsiedler Straße 
 
 
Martin-Luther-Straße 
Egerstraße Ortsdurchfahrt der St 2176 
Hauptstraße Hebanz 
 
 
Überbruck Ortsdurchfahrt der St 2179 
Selber Straße 
 
 
Gruppe B 
(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahr-
bahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite) 
 
Bahnhofstraße, Brückenstraße, Forststraße, Am Bahnhof, Dieselstra-
ße 
 
Gruppe C 
(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte) 
 
Alle übrigen Straßen 
 
Marktleuthen, 24.02.2021, 
 

Stadt Marktleuthen; 
gez. Kaestner, Erste Bürgermeisterin 

 
 
             Nr. 47 
 
Stadt Weißenstadt 
 

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 
für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 

 
§ 1 

Aufwendungs- und Kostenersatz 
 

(1) Die Stadt Weißenstadt erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 Baye-
risches Feuerwehrgesetz (BayFwG) Aufwendungsersatz für die in 
Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer Feuer-
wehren, insbesondere für 

 
1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalar-

men. 
 

Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang 
abgerechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der 
Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein 
Kostenersatz erhoben. 

 
(2) Die Stadt Weißenstadt erhebt Kostenersatz für die Inanspruch-

nahme ihrer Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen 
(Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 

 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben 

der Feuerwehren gehören, 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Ver-

brauch, 
 

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuer-
wehr. 

 
(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach 

den Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für 
den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten 
sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare 
Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch 
werden die Selbstkosten berechnet. 

 
(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren 

entstehen (Art. 15 Abs. 7 Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtli-
cher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende 
Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend 
gemacht. 

 
§ 2 

Schuldner 
 

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwen-
dungsersatzes nach § 28 Abs. 3 BayFwG. 

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr wil-
lentlich in Anspruch genommen hat. 

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft 
des Bescheids zur Zahlung fällig. 

 
§ 4 

In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Weißenstadt über Aufwen-

dungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Weißenstadt vom 15. Ok-
tober 2009 außer Kraft. 

 
Weißenstadt, 10.12.2020,  
 

Stadt Weißenstadt; 
gez. Dreyer; Erster Bürgermeister 
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Anlage zur Satzung über 
Aufwendungs- und Kos-
tenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerweh-
ren 

Verzeichnis 
der Pau-
schalsätze 

Aufwendungsersatz und 
Kostenersatz setzen sich 
auch den jeweiligen Sach-
kosten 
(Nummern 1 und 2) und 
den Personalkosten 
(Nummer 3) zusammen. 

1. Streckenkosten 

Die Streckenkosten betra-
gen für jeden bei einer 

bei einer durch-
schnittlichen 

angefangenen Kilometer 
Wegstrecke für 

Nutzungsdauer 
von 

jährl. Fahrleistung 
von 1.000 km 

    
und einer Eigenbe-
teiligung der 

    
Gemeinde von 
10% 

      
ein Mehrzweckfahrzeug 
MZF 20 Jahren 

                                           
3,39 €  

einen Einsatzleitwagen 
ELW 15 Jahren 

                                           
6,18 €  

ein Tragkraftspritzenfahr-
zeug TSF-W 25 Jahren 

                                           
2,53 €  

(mit TS PFPN 10-1000)     
ein Tragkraftspritzenfahr-
zeug TSF-W (mit   

                                           
4,14 €  

TS PFPN 10-1000) 25 Jahren   
ein Löschgruppenfahrzeug 
LF 10 (LF 8/6 25 Jahren 

                                           
5,76 €  

bzw. StLF 10/6 bzw. MLF     
ein Hilfeleistungslöschfahr-
zeug HLF 20 (LF 16/12) 25 Jahren 

                                           
5,79 €  

ein Tanklöschfahrzeug TLF 
3000 (TLF 16/25 25 Jahren 

                                           
6,09 €  

bzw. TLF 16/24-Tr)     
eine Drehleiter DLA (K) 
23/12 25 Jahren 

                                        
10,30 €  

einen Gerätewagen Logis-
tik (GW-Log (V-LKW) 25 Jahren 

                                           
3,28 €  

 

 

2. Ausrückestundenkosten 

Mit den Ausrückestundenkosten 
ist der Einsatz von Geräten und 
Ausrüstung abzugelten, die zwar 
zu 
Fahrzeugen gehören, deren 
Kosten aber nicht durch die zu-
rückgelegte Wegstrecke beein-
flusst werden. 
Für angefangene Stunden wer-
den bis zu 30 Minuten die halben, 
im Übrigen die ganzen Ausrück-
stundenkosten erhoben. 

 
Die Ausrückestundenkosten 
betragen - berechnet vom Zeit-
punkt des Ausrückens aus dem 

bei jährlich 70 Ausrückestunden 
und einer 

Feuerwehrgerätehaus 
Eigenbeteiligung der Gemeinde 
von 10% 

bis zum Zeitpunkt des Wiederein-
rückens -   

je eine Stunde für   

    

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 
                                                             
40,97 €  

einen Einsatzleitwagen ELW 
                                                           
103,29 €  

ein Tragkraftspritzenfahrzeug 
TSF(mit TS PFPN 10-1000) 

                                                             
73,75 €  

ein Tragkraftspritzenfahrzeug 
TSF-W (mit 

                                                             
84,45 €  

TS PFPN 10-1000)   
ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 
(LF 8 bzw. LF 8/6 bzw. 

                                                           
140,29 €  

StLF 10/6 bzw. MLF)   
ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 
HLF 20 (LF 16/12) 

                                                           
139,62 €  

ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 
(TLF 16/25 bzw. 

                                                           
137,39 €  

TLF 16/24-Tr)   

eine Drehleiter DLA (K) 23/12 
                                                           
232,80 €  

einen Gerätewagen Logistik (GW-
Log (V-LKW) 

                                                             
39,27 €  
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3. Personalkosten 

Personalkosten werden nach Ausrückstunden berechnet. 
Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuer-
wehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die 
halben, im Übrigen die  

ganzen Stundenkosten erhoben. 

3.1 Hauptamtliches Personal 

 -entfällt- 

3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleis-
tender wird 
folgender Stundensatz berechnet (Ergebnis einer 
Auswertung 
verschiedener Satzung bayerischer Gemeinden):   
28,00 € 

(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher 
Feuerwehrdienstleistender wird 
verlangt, weil der Gemeinde Kosten auch für diesen 
Personenkreis entstehen, 
beispielsweise durch Erstattung des Verdienstausfal-
les (Art. 9 Abs. 3 BayFwG) oder durch Entschädi-
gungen  nach Art. 11 BayFwG. 
Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der 
Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflicht-
aufgaben nicht der gesamte Personalaufwand 

angesetzt werden. 

3.3 Sicherheitswachen 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst ge-
mäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden 

erhoben je Stunde Wachdienst für 

a)  -entfällt- 

b) sonstige Bedienstete 16,40 € 

c) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 16,40 € 

(siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG)  
 
 
Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die An-
fahrt und die Rückfahrt insgesamt 

eine weitere Stunde berechnet. 
 

 
             Nr. 48 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 
Aufstellung eines Bebauungsplans „Solarpark Arzberg Ost“ 
einschließlich Änderung des Flächennutzungsplans; Bekanntga-
be des Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschlusses 
 
Planaufstellungs- und Änderungsbeschluss 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat in seiner Sitzung am 28.01.2021 
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Arz-
berg Ost“ einschließlich Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Baugesetzbuches (BauGB) gefasst. 
 
Räumliche Abgrenzung des Plangebietes 
Der vorgesehene Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark 
Arzberg Ost“ bzw. die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst 
eine Fläche von ca. 7,85 ha und beinhaltet die Flurstücke Flur-Nrn. 
868, 869, 870, 870/1, 871, 872, 873, 873/1, 874/1, 875/1, 881, 882, 
890, 891 und 892, jeweils Gemarkung Arzberg. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel des Bauleitplanverfahrens ist es, die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage durch die Firma 
E.ON Energie Deutschland GmbH mit Sitz in München zu schaffen. 
 
Im gültigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan kann daher nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Der Flächennutzungs-
plan wird deshalb im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geän-
dert. 
 
Der Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Arzberg, 25.02.2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 49 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 

Flächennutzungsplanänderung „Photovoltaik Arzberg Ost“ 

zur Darstellung einer Sonderbaufläche gem. § 11 BauNVO mit Zweck-
bestimmung 

„Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien – 
Sonnenenergie“ 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –  

öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 7,45 ha. 
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Der Vorentwurf zur Flächennutzungsplanänderung „Photovoltaik 
Arzberg Ost“, in der Fassung vom März 2021, bestehend aus der 
Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht mit den 
umweltbezogenen Informationen, liegt in der Zeit 

 
vom 08. März 2021 bis einschließlich 08. April 2021 

 
im Stadtbauamt Arzberg, Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg während 
der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, Montag und Donnerstag 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr) öffentlich 
aus und kann von jedermann eingesehen werden.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Fall um vorherige 
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit der Stadtverwaltung 
unter Tel. 09233/404-35 oder E-Mail stadt@arzberg.de gebeten. Um 
Beachtung der derzeitigen Hygienevorschriften wird außerdem 
gebeten.  
 
Aufgrund der derzeitigen besonderen Situation durch die COVID-19-
Pandemie bittet die Verwaltung der Stadt Arzberg die Bürgerinnen und 
Bürger im Sinne der Kontaktvermeidung von der digitalen 
Einsichtnahme in die Unterlagen Gebrauch zu machen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) können 
die o.g. Unterlagen auf der Homepage der Stadt Arzberg 
(https://www.arzberg.de) unter Bekanntmachungen als pdf-Download 
abgerufen und eingesehen werden. 
 
Arzberg, den 25. Februar 2021,  
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 50 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 
Bebauungsplan mit Grünordnung Photovoltaik Arzberg Ost 
 

Sondergebiet § 11 BauNVO  
mit Zweckbestimmung für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien - Sonnenenergie 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit – 
öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8 ha. 
 

Der Bebauungsplan mit Grünordnung „Photovoltaik Arzberg Ost“ in der 
Fassung vom März 2021, bestehend aus der Planzeichnung, Begrün-
dung, textlichen Festsetzungen und Umweltbericht mit den umweltbe-
zogenen Informationen sowie der Behandlung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung, liegt in der Zeit 
 

vom 08. März 2021 bis einschließlich 08. April 2021 
 

im Stadtbauamt Arzberg, Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg während 
der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, Montag und Donnerstag 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr) öffentlich 
aus und kann von jedermann eingesehen werden.  

Die Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Fall um vorherige 
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit der Stadtverwaltung 
unter Tel. 09233/404-35 oder E-Mail stadt@arzberg.de gebeten. Um 
Beachtung der derzeitigen Hygienevorschriften wird außerdem 
gebeten.  
 
Aufgrund der derzeitigen besonderen Situation durch die COVID-19-
Pandemie bittet die Verwaltung der Stadt Arzberg die Bürgerinnen und 
Bürger im Sinne der Kontaktvermeidung von der digitalen 
Einsichtnahme in die Unterlagen Gebrauch zu machen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) können 
die o.g. Unterlagen auf der Homepage der Stadt Arzberg 
(https://www.arzberg.de) unter Bekanntmachungen als pdf-Download 
abgerufen und eingesehen werden. 

 
Arzberg, den 25. Februar 2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 51 
 
Bauleitplanung der Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
 

4. Änderung des Bebauungsplanes „Mittlerer Hübel“ im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB; Ortsübliche Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
Baugesetzbuch und Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtrat der Stadt Hohenberg a. d. Eger hat am 14.10.2019 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den bestehenden Bebauungsplan 
„Mittlerer Hübel“ im vereinfachten Verfahren zu ändern. 
 
Die Textliche Festsetzung 1.1 – Dachform und Dachneigung soll 
folgende Fassung erhalten: 
 
„1.1 Dachform und Dachneigung 
Für Hauptgebäude, Garagen und Nebenanlagen sind bei Satteldä-
chern und Krüppelwalmdächern Dachneigungen von 25° bis 50° zu-
lässig. 
Bei Pultdächern sind Dachneigungen von 10° bis 25° zulässig. 
Flachdächer sind für Haupt- und Nebengebäude zulässig. Eine Begrü-
nung der Flachdächer wird empfohlen.“ 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll den Grundstücksbesit-
zern ermöglicht werden, dass auch Hauptgebäude, insbesondere Tiny-
Häuser, mit Flachdächer errichtet werden können. 
 
Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und wird gleichzeitig mit der Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Mittlerer Hübel“ 
liegt mit Begründung in der Zeit vom 
 

15. März 2021 bis 16. April 2021 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Schirnding, Hauptstraße 5, 95706 
Schirnding, im Zimmer 01 während der Dienststunden (Montag – 
Mittwoch 8.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr, Donnerstag 8.00 
Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr, Freitag 8.00 Uhr – 12.00 
Uhr),  
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öffentlich zur Einsichtnahme aus. Aufgrund der Corona-
Beschränkungen ist für die Einsichtnahme zwingend eine Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 09233/7711-28 erforderlich. Des 
Weiteren stehen die Unterlagen auch auf der Homepage der Stadt 
Hohenberg a. d. Eger (www.hohenberg.info) als pdf-Download zur 
Verfügung. 
 
Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht 
während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt blei-
ben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Umweltprüfung stattfindet. 
 
Hohenberg a. d. Eger, 25.02.2021, 
 

Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
gez. Jürgen Hoffmann, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 52 
 
Bauleitplanung der Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
 
5. Änderung des Bebauungsplanes „Am Langen Weg“ im verein-

fachten Verfahren nach § 13 BauGB; Ortsübliche Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
Baugesetzbuch und Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtrat der Stadt Hohenberg a. d. Eger hat am 14.10.2019 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den bestehenden Bebauungsplan 
„Am Langen Weg“ im vereinfachten Verfahren zu ändern. 
 
Die Textliche Festsetzung 2.1 – Dächer soll folgende Fassung erhal-
ten: 
 
„2.1 Dächer 
Flachdächer sind für Haupt- und Nebengebäude zulässig. Eine Begrü-
nung der Flachdächer wird empfohlen. 
Bei Sattel- und Krüppelwalmdächern sind für Haupt- und Nebenge-
bäude 25° bis 50° Dachneigung zulässig. 
Bei Pultdächern sind bei Haupt- und Nebengebäuden 10° bis 25° 
Dachneigung zulässig.“ 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll den Grundstücksbesit-
zern ermöglicht werden, dass auch Hauptgebäude, insbesondere Tiny-
Häuser, mit Flachdächer errichtet werden können. 
 
Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erfolgt durch Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und wird gleichzeitig mit der Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Der Entwurf zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Am Langen Weg“ 
liegt mit Begründung in der Zeit vom 
 

15. März 2021 bis 16. April 2021 
 

in der Verwaltungsgemeinschaft Schirnding, Hauptstraße 5, 95706 
Schirnding, im Zimmer 01 während der Dienststunden (Montag – 
Mittwoch 8.00 Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr, Donnerstag 8.00 
Uhr – 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 18.00 Uhr, Freitag 8.00 Uhr – 12.00 
Uhr), öffentlich zur Einsichtnahme aus. Aufgrund der Corona-
Beschränkungen ist für die Einsichtnahme zwingend eine Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 09233/7711-28 erforderlich. Des 
Weiteren stehen die Unterlagen auch auf der Homepage der Stadt 
Hohenberg a. d. Eger (www.hohenberg.info) als pdf-Download zur 
Verfügung. 
 
Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht 
während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt blei-
ben. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Umweltprüfung stattfindet. 

Hohenberg a. d. Eger, 25.02.2021, 
 

Stadt Hohenberg a. d. Eger; 
gez. Jürgen Hoffmann, 1. Bürgermeister 

 
 
             Nr. 53 
 
Bauleitplanung der Stadt Marktleuthen; 
 

Änderung des Bebauungsplanes Hermenteil im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB; 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Der Stadtrat der Stadt Marktleuthen hat in der Sitzung am 24.02.2021 
die Änderung des Bebauungsplanes Hermenteil im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen. 
 
Das Änderungsgebiet umfasst das Grundstück Fl. Nr. 2443/1 der 
Gemarkung Marktleuthen mit einer Größe von ca. 0,7 ha. 
 
Die Stadt Marktleuthen beabsichtigt, das Änderungsgebiet, das derzeit 
als Flächen für den Gemeinbedarf Schule, Turnhalle, Schulsportanla-
gen, Lehrerwohnhäuser u.s.w. ausweist, zukünftig als Mischgebiet  
(§ 6 BauNVO) festzusetzen.  
Mit der Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung eines Wohnquartiers geschaffen werden. 
 
In gleicher Sitzung hat der Stadtrat den Änderungsentwurf mit Begrün-
dung in der Fassung vom 12.02.2021 gebilligt und beschlossen, die-
sen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen sowie die Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. 
 
Der Änderungsentwurf mit Begründung liegt in der Zeit vom 
 

15. März bis einschließlich 16. April 2021 
 
im Bauamt der Stadt Marktleuthen, Marktplatz 3, 95168 Marktleuthen, 
Zimmer 203, während der allgemeinen Dienststunden (Montag bis 
Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag und Dienstag 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) zur jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen und zur Gewährleis-
tung der von der Bayerischen Staatsregierung erlassenen Hygienevor-
schriften zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort Einsicht 
in die Unterlagen nehmen wollen, ist es erforderlich, vorab telefo-
nisch einen Termin zur Einsichtnahme unter 09285/9690 zu ver-
einbaren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß 4 a Abs. 6 BauGB nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt blei-
ben können, sofern die Stadt Marktleuthen deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Ände-
rung im beschleunigten Verfahren ohne die Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter der Internetadresse 
www.marktleuthen.de eingestellt 
 
Marktleuthen, 25.02.2021, 
 

Stadt Marktleuthen; 
gez. Kaestner, Erste Bürgermeisterin 
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             Nr. 54 
 
Bauleitplanung des Marktes Thierstein; 
 
Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungs-
planes und Aufstellung eines Bebauungsplanes „FERIENHAUS-

RESORT SCHWARZENHAMMER“- 
Ortübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB (Baugesetzbuch) 
 

Der Gemeinderat des Marktes Thierstein hat in seiner Sitzung am 
18.02.2021 die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes „FERIENHAUSRESORT SCHWAR-
ZENHAMMER“ beschlossen. 
 
Folgendes Grundstück wird in die Bauleitplanung aufgenommen: Fl.Nr. 
1566 der Gemarkung Schwarzenhammer. 
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
Bebauungsplanes werden folgende Ziele angestrebt: 
Darstellung als „SONDERGEBIET (SO)“ im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 
10 BauNVO um hier die Errichtung eines Ferienhausresorts zu ermög-
lichen. 
 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB soll hier auch ein vor-
habenbezogener Bebauungsplan „FERIENHAUSRESORT SCHWAR-
ZENHAMMER“ erstellt werden. 
 
Thierstein, 04.03.2021,  
 

Markt Thierstein; 
gez. Schobert, Erster Bürgermeister 

 
 
             Nr. 55 
 
TenneT informiert; 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Arzberg ab dem 01.04.2021 bis 
31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und ISAR bei Landshut 
verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarf-
splangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert am 17. 
Mai 2019, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitt C wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. 
Seit 20. Dezember 2019 befindet sich der Abschnitt C1 und seit 31. 
Januar 2020 der Abschnitt C2 des Vorhabens im formellen Genehmi-
gungsverfahren, der sogenannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbe-
zogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündi-
gung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung1: Stadtgebiet Arzberg mit Korridor und Untersuchungsraum 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das 
Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie 
beauftragte Drittunternehmer. 
 
Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. sofern über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf Wunsch 
des Pächters/Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe bestellt. Sind 
Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen den 
betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 
durchgeführt. Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an 
den Lebenszyklen der Fauna und Flora und hängt von äußeren Um-
ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die 
Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von 
Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungszeiträume können 
aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Ter-
minabstimmung ist wegen des einfachen Charakters der Begehungen 
nicht vorgesehen. 
 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
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konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartie-
renden Arten und den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
 
Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen Gewässern sowie 
deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu 
Fuß begangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Grundstücke, 
können bei der Stadt Arzberg oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
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             Nr. 56 
 
TenneT informiert; 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge ab 
dem 01.04.2021 bis 31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und ISAR bei Landshut 
verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarf-
splangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert am 17. 
Mai 2019, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitt C wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. 
Seit 20. Dezember 2019 befindet sich der Abschnitt C1 des Vorhabens 
im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststel-
lung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbe-
zogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündi-
gung. 

 
 
Abbildung1: Gemeindegebiet Höchstädt i. Fichtelgebirge mit Korridor 
und Untersuchungsraum 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das 
Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie 
beauftragte Drittunternehmer. 
 

Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. sofern über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf Wunsch 
des Pächters/Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe bestellt. Sind 
Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen den 
betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 
durchgeführt. Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an 
den Lebenszyklen der Fauna und Flora und hängt von äußeren Um-
ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die 
Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von 
Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungszeiträume können 
aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Ter-
minabstimmung ist wegen des einfachen Charakters der Begehungen 
nicht vorgesehen. 
 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartie-
renden Arten und den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
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Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen Gewässern sowie 
deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu 
Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge oder unter 
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt 
eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
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             Nr. 57 
 
TenneT informiert; 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Kirchenlamitz ab dem 01.04.2021 bis 
31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und ISAR bei Landshut 
verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarf-
splangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert am 17. 
Mai 2019, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitt C wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. 
Seit 20. Dezember 2019 befindet sich der Abschnitt C1 des Vorhabens 
im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststel-
lung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbe-
zogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündi-
gung. 
 

 
 
Abbildung1: Stadtgebiet Kirchenlamitz mit Korridor und Untersu-
chungsraum 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das 
Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie 
beauftragte Drittunternehmer. 
 

Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. sofern über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf Wunsch 
des Pächters/Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe bestellt. Sind 
Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen den 
betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 
durchgeführt. Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an 
den Lebenszyklen der Fauna und Flora und hängt von äußeren Um-
ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die 
Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von 
Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungszeiträume können 
aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Ter-
minabstimmung ist wegen des einfachen Charakters der Begehungen 
nicht vorgesehen. 
 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartie-
renden Arten und den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der 
  
Horstsuche wird die Fläche des Untersuchungsgebietes systematisch 
abgeschritten und dabei jeder einzelne Baum von allen Seiten nach 
Höhlen, Spalten oder ausgefaulten Astabbrüchen beziehungsweise 
Großnestern abgesucht. 
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Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen Gewässern sowie 
deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu 
Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Stadt Kirchenlamitz oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
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             Nr. 58 
 
TenneT informiert; 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Stadt Marktleuthen ab dem 01.04.2021 bis 
31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und ISAR bei Landshut 
verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarf-
splangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert am 17. 
Mai 2019, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitt C wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. 
Seit 20. Dezember 2019 befindet sich der Abschnitt C1 des Vorhabens 
im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststel-
lung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbe-
zogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündi-
gung. 

 
 
Abbildung1: Stadtgebiet Marktleuthen mit Korridor und Untersuchungs-
raum 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das 
Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie 
beauftragte Drittunternehmer. 
 

Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. sofern über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf Wunsch 
des Pächters/Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe bestellt. Sind 
Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen den 
betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 
durchgeführt. Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an 
den Lebenszyklen der Fauna und Flora und hängt von äußeren Um-
ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die 
Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von 
Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungszeiträume können 
aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Ter-
minabstimmung ist wegen des einfachen Charakters der Begehungen 
nicht vorgesehen. 
 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartie-
renden Arten und den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
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Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen Gewässern sowie 
deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu 
Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Stadt Marktleuthen oder unter https://www.landkreis-
wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
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             Nr. 59 
 
TenneT informiert; 
 
Ankündigung Kartierungen für das Projekt SuedOstLink 
Durchführung in der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim ab 
dem 01.04.2021 bis 31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg und ISAR bei Landshut 
verläuft. Die rund 580 km lange Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarf-
splangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert am 17. 
Mai 2019, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Die Bundesfach-
planung des Abschnitt C wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. 
Seit 20. Dezember 2019 befindet sich der Abschnitt C1 des Vorhabens 
im formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten Planfeststel-
lung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im existierenden Korridornetz werden zur Ermittlung und Erwei-
terung der Datengrundlage biologische Kartierungen durchgeführt. 
Dabei werden Landschafts- und Artgruppen in einem definierten Ge-
biet erfasst und auf sog. Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräu-
me hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz 
bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf 
den vom Korridornetz betroffenen Grundflächen. Um ein land-
schaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden eine Reihe 
von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden näher beschrieben 
werden und der Darstellung, Sammlung und Auswertung von raumbe-
zogenen Daten dienen. Diesbezüglich erfolgt die vorliegende Ankündi-
gung. 

 
 
Abbildung1: Gemeindegebiet Thiersheim mit Korridor und Untersu-
chungsraum 
 
Beauftragte Firmen 
Die Kartierungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch 
die ARGE SOL Umwelt Süd, mit den beteiligten Firmen ifuPlan, das 
Institut für Tierökologie und Naturbildung, die TNL Energie sowie 
beauftragte Drittunternehmer. 
 

Nutzung von Grundstücken 
Für die Kartierungen müssen landwirtschaftliche, private und öffentli-
che Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann es 
notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei werden 
im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen verursacht. Sollte 
es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden die entstande-
nen Schäden durch TenneT in voller Höhe entschädigt. sofern über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt werden kann, wird auf Wunsch 
des Pächters/Bewirtschafters ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe bestellt. Sind 
Kartierungen im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen tempo-
rär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Kartierungen den 
betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die Kartierungen werden in Abstimmung 
mit den zuständigen Höheren und Unteren Naturschutzbehörden 
durchgeführt. Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an 
den Lebenszyklen der Fauna und Flora und hängt von äußeren Um-
ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. Die 
Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann auch von 
Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungszeiträume können 
aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine einzelfallbezogene Ter-
minabstimmung ist wegen des einfachen Charakters der Begehungen 
nicht vorgesehen. 
 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Art und Umfang der Kartierungen 
Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig von der Art bzw. 
Artengruppe, die kartiert werden. Konkrete Informationen zum Ablauf 
der Kartierungsaktivitäten ergeben sich aus der Tabelle 1. Zu beach-
ten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht von jeder Kartierungsme-
thode betroffen sind, sondern es finden auf den einzelnen Flurstücken 
konkrete, für den dort speziell vorgefundenen Lebens- und Naturraum 
angepasste Kartierungen statt. In welcher Weise ein Grundstück 
konkret betroffen ist, kann der Flurstückstabellen (Tabelle 2) entnom-
men werden. Wann Kartierungen erfolgen, hängt von den zu kartie-
renden Arten und den Witterungsbedingungen ab. 
 
Die Kartierungen werden im Regelfall nur zu Fuß durchgeführt und 
dauern zwischen 15 Minuten bis zu mehreren Stunden, und können 
sich teilweise mehrfach wiederholen, je nachdem, welche Ziele die 
Kartierung verfolgt. Um die einzelnen Flächen zu erreichen, werden 
reguläre PKW auf öffentlichen, privaten und landwirtschaftlichen We-
gen genutzt. 
 
Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst und 
die Fundpunkte in einer Karte aufgenommen. 
 
Ausbringen von Haselmaus-Neströhren 
Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort 
werden kleine Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in 
denen die Haselmäuse ihre Nester bauen können. 
 
Baumhöhlenkartierung & Horstsuche 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung 
einer Höhlenbaumkartierung. Diese ist erforderlich um in Wald und 
Gehölzen (z. B. Hecken, Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren um diese zu erhalten. Bei Baumhöh-
lenkartierungen und der Horstsuche wird die Fläche des Untersu-
chungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne 
Baum von allen Seiten nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten 
Astabbrüchen beziehungsweise Großnestern abgesucht. 
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Handfänge und Kescherfänge 
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der 
Bestimmung von Amphibien und Libellen an allen Gewässern sowie 
deren direktem Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu 
Fuß begangen. 
 
Ausbringen von Lockstöcken 
Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um 
ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu erbringen. 
Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß begangen, um 
möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort wird 
ein kleiner Holzpflock in den Boden gesteckt, der mit Baldrian besprüht 
wird, und an dessen aufgerautem Ende sich die Katzen reiben. Die 
hängen bleibenden Haare werden regelmäßig abgenommen und 
untersucht. Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs 
verursacht werden. 
 
Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen 
Das Vorgehen dient zum Nachweis von Fledermäusen und zur Identi-
fikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Lebensräu-
men Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschalllaute auf-
zeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert werden. 
Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in Baumhöhlen 
haben können, werden an geeigneten Standorten an einzelnen Aben-
den unter fortwährender Kontrolle Netzfänge durchgeführt. Gefangene 
Fledermäuse werden identifiziert und ggf. besendert, um am nächsten 
Tag mittels Telemetrie ihre Wochenstuben zu identifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
Detaillierte Angaben zur Betroffenheit der einzelnen Flurstücke können 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim oder unter 
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/medien/amtsblatt 
eingesehen werden. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu  
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden Sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
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             Nr. 60 
 
Sparkasse Hochfranken 
 
Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 18.02.2021 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 343873056 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 22.02.2021 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB).       
 
Selb, 26. Februar 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 

 
 
             Nr. 61 
 
Sparkasse Hochfranken 
 
Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 18.02.2021 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3500710532 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 19.02.2021 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB). 
 
Selb, 23. Februar 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 
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